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Ordnungen durch zweiseitig abgeschlos¬
sene Tarifverträge abgelöst werden müs¬
sen. Für einseitig erlassene Anordnungen,
mögen sie sich Tarifordnungen oder
sonstwie nennen, ist im demokratischen
Staat kein Raum. Hunderttausende von
Angestellten und Arbeitern im Oeffentli-
chen Dienst dürfen in dieser Beziehung
nicht schlechter gestellt werden als alle
anderen Arbeitnehmer. Das erste große
Tarifwerk seit 1942 im Oeffentiichen
Dienst, der Manteltarifvertrag für die
Lohnempfänger bei kommunalen Arbeit¬
gebern, ist so weit gediehen, daß mit dem
endgültigen Abschluß in nicht allzu ferner
Zeit gerechnet werden kann. Wir haben
Einigkeit darüber erzielt, daß ein Tarifver¬
trag für die Angestellten des gesamten
Oeftentlichen Dienstes, also des Bundes,
der Länder, der Kommunen und der öffent¬lich-rechtlichen Körperschaften abge¬
schlossen werden soll.“
Besondere Beachtung verdient auch eine

Entschließung der Internationalen Eisen¬
bahne rkonferenz, die vor wenigen Tagenin Utrecht stattfand. Dort standen schon
ganz andere' Dinge zur Debatte, indem die
Frage der Beteiligung der Eisenbahner ander Verwaltung der Eisenbahn geprüftwurde. (Die Tatsachen, auf die sich dieseForderung stützt, weiden in einem beson-ren Artikel behandelt werden.)Weitere Betrachtungen in dem SVZ-Arti-kel, die sich mit der Dachorganisation fürdie verschiedenen Kammern des Saarlan¬des beschäftigen, sind dadurch abwegigund hinfällig, weil der Verfasser von einerfalschen Position ausgeht. In der Veröf¬fentlichung der „Volksstimme“, die heran¬
gezogen wird, war durch Diktatfehler irr¬tümlich die Bezeichnung Arbeitskammerstatt Wirtschaftskammer abgedruckt wor¬den.
Jeder wird dagegen einverstanden seinmit der Feststellung des Verfassers: „EinePolitik der Schlagworte hat den Arbeit¬nehmern noch niemals gedient. SachlicheArbeit war es allein, die ehedem die Ge¬werkschaften stark und zu einem erheb¬lich mitbestimrrJenden Faktor des gesam¬ten staatlichen und öffentlichen Lebensmachten.“ Wo sind aber die Schlagwortezu finden? Wir können sogar feststellen,daß schon wiederholt von der GegenseiteWiderlegungen gebracht wurden gegenDinge, die von uns nie behauptet wordensind und die von vornherein jede sachli¬che Diskussion stark belasteten. (Sieheauch Artikel in der heutigen Ausgabe,,Gewerkschaften und aktive Politik“.)-Ä -

Gleitende Lohnskala - JA ODER NEIN?
(Fortsetzung von Seite 1)

Lohnausfallvergütung
infolge der Epidemie

Die durch die Epidemie verursachten Lohn-ausfälle sind in verschiedenen Wirtschaftszwei¬gen sehr erheblich. Es ist daher notwendig,für die durch höhere Gewalt geschädigten Ar¬beitnehmer eine Lohnausfallvergütung zu er¬wirken. So hatte der Verband Oeffentlichc Be¬triebe und Verwaltungen der Einheitsgewerk¬schaft einen Antrag an die Regierung gerich¬tet; die geschädigten Arbeitnehmer der Licht¬spielhäuser und Theater nicht zu entlassen,sondern nur vorläufig zu beurlauben, und ingegebenen Fällen ohne Wartezeit dieArbeitslosenunterstützung zu zahlen, bezw.Lohndifferenzen entsprechend zu regeln.^ on der Regierung ging darauf unter dem13. 8. 1951 eine Antwort ein. in der es u. a.heißt?
„Die Arbeitsämter wurden am 8. d. Mts.über die beabsichtigte Regelung unterrichtet,

nach der die Arbeitnehmer, die bei den Licht¬spieltheatern beschäftigt sind, und infolge derSchließung der Theater im Zuge der Bekämp¬fung der spinalen Kinderlähmung Lohnausfall
haben, Ausfallvergütung erhalten. Soweit dieArbeitnehmer au« Anlaß der Schließung derLichtspieltheater arbeitslos wurden, erhalten
sie beim Vorltegen der erforderlichen Voraus¬
setzungen Arbeitslosenunterstüzung. EineWartezeit Ist nach dem zur Zeit geltenden Un¬terstützungsrecht nicht vorgesehen.“Für die Geschädigten in allen andern Wirt¬
schaftszweigen muß natürlich ebenfalls einAusfall bezw. Ausgleich gewährt werden, um
sie vor unverschuldetem Schaden zu schützen.

wann Produktion bezw. Produktivität und
Rentabilität sich erhöhen.
„Die Quelle“, das Funktionärorgan des

DGB, hatte in einem Beitrag das Problem
sehr kritisch behandelt. Der Aufsatz er¬
brachte eine ganze Reihe Erwiderungen,
die sich einhellig für die gleitende Lohn¬
skala einsetzen. Wenn die Betrachtungen
für dis DBR gelten, so sind sie doch auch
für uns sehr wissenswert.
In einer Darlegung heißt es:
„Im Verlauf der letzten Jahre haben sich

die Preise für Lebensmittel und gewerb¬
liche Gebrauchsgüter und damit die Le¬
benshaltungskosten so sprunghaft gestei¬
gert, daß es schon tarifvertragstechnisch
schwierig war, die Verschlechterung der
Lebenshaltung durch Erhöhung der Tarif¬
löhne und Gehälter in kurzer Zeit wieder
auszugleichen. Es gab Wochen, wo dieTerminkalender der Hauptvorstände und
Bezirksleiter der Gewerkschaften restlosvoll waren und unangenehme Verzögerun¬
gen schon durch Zeitmangel eintraten,
denn bekanntlich läßt sich in den wenig¬
sten Fällen ein Tarifabschluß in nur einerVerhandlung erreichen.“
„Bei der Mehrzahl der Teuerungszula-

genrsgelungen und — soweit es sich über¬
sehen läßt — in sämtlichen Verträgen dermetallverarbeitenden Industrie z. B. derUSA ist die jeweilige Lohnveränderung inForm eines festen Zuschlages in gleicher
Höhe für alle Lohngruppen vereinbart. ImGeneral-Motors-Tarifvertrag ist sogar derjährliche Produktivitätszuschlag keineprozentuale Erhöhung, sondern ein gleich¬mäßiger Geldzuschlag für alle Lohngrup¬
pen, also keine verstärke Differenzierung,
sondern eine Einebnung des Lohngebietes,die schon wieder bedenklich ist.
Was die mangelhaften Preisindexzahlen

für die Lebenshaltung betrifft, so ist fest-zustellen, daß unsere amerikanischen Kol¬legen ähnliche Bedenken haben wie wir.Auch sie sind der Meinung, daß insbe¬sondere die hohen Mieten für Neubau¬wohnungen ungenügend berücksichtigt
sind. Man hat deshalb schließlich tarif¬vertraglich vereinbart, den amtlichen In¬dex bei der Errechnung der Teuerungszu- .lagen für die Autoarbeiter um einen Punkthöher anzusetzen. Das sind praktisc heLeute, kann man wohl sagen! Man unter¬hält sich dort nicht drei Jahre lang überden „vollkommenen und wirklichkeitsna¬hen“ Index.“
Eine andere Zuschrift lautet:„Der Streit um einen brauchbaren Indexmuß durch die Sozialpartner einmal ent¬schieden werden. Mehr oder wenigerwirdbei den heutigen Lohnverhandlungen vonbeiden Seiten schon mit Indexzahlen ge¬arbeitet. Dann darf natürlich nicht bei ei¬ner Steigerung der Preise mit Prozentengearbeitet werden, sondern mit festen

Markbeträgen. Wenn also der Index 100=* 100 DM ist und er steigt um 10 Prozent= 10 DM, dann müssen alle Löhne nichtum 10 Prozent, sondern um 10 DM erhöhtwerden, da die Teuerung für alle Men»-schen gleich hoch ist. Bei den Lohnver¬handlungen wird übrigens auch heute mitProzenten gearbeitet... Ich sehe wirklichkeinen Unterschied zwischen der jetzigenArt der Lohnviernandlung urtd der gleiten¬den Lohnskala mit Prozenten. Auf jeden’Fall aber gehen bei einer gleitenden Lohn¬skala die Löhne1 von selbst mit, währendbisher immer erst lange Zeit zu Verhand¬
lungen gebraucht wurde, deren endlichesErgebnis schon durch die nächste Preis¬steigerung überholt war.“
Wesentlich anders urteilen in bezug aufprozentuale oder pauschale Zuschläge dieEinsender der beiden folgenden Zuschrif¬ten:
„Daß es an einem brauchbaren Indexmangalt, ist eine technische Frage. Des¬halb braucht man den Indexlohn nicht ab¬zulehnen, ganz abgesehen davon, daß beiden Lohnverhandlungen in der Praxis deramtliche Index trotz seiner Mängel immerwieder als Beweismittel herangezogen

wird. Es ist nicht einzusehen, weshalbder Indexlohn nicht auch schon in derherrschenden Sozialordnung ein brauch¬bares Mittel zur Stabilisierung des Ver¬

hältnisses der Löhne und Preise sein kann.... Zunächst muß ganz dringend der Jagdhinter den davonlaufenden Preisen ein En¬de gemacht werden. Die Anpassung derLöhne cm die Leistungssteigerung und anden industriellen Erlös ist eine weitereAufgabe und steht auf einem anderen
Blatt...
Wir haben als Gewerkschaft nicht nurdie schlecht bezahlten, sondern auch diequalifizierten Arbeiter und Angestellten zuvertreten, und wir dürfen einer Nivellie¬rung der Löhne nicht das Wort reden,wenn dadurch nicht ein Lohnunrecht be¬seitigt, sondern erst geschaffen wird.Lohnunterschiede, die auf der verschie¬denartigen Qualifikation beruhen, sindkein Unrecht. Deshalb haben die Bazieherhoher Löhne den gleichen Anspruch aufAusgleich der Teuerung wie die von nie¬drigen Löhnen.
Unsere Mitglieder fordern von den Ge¬werkschaften und vom DGB mit immerstärkerem Nachdruck eine Stabilisierungder Preise, um den andauernden Ver¬schlechterungen des Realeinkommens zubegegnen. Die gewerkschaftlichen Bemü¬hungen darum sind aber fehlgeschlagen.Ein schnellwirkender Ausgleich ist der In¬dexlohn, weil er wenigstens weitere Ver¬schlechterungen verhindert. Wann das er¬reicht ist, können wir uns an die Aufgabemachen, Verzerrungen im Lohngefüge undsonstige Fehler zu beseitigen,“
Ein Kollege schreibt u. a.:
„Bestimmt gibt es eine Möglichkeit, sichauf den einen oder anderen Index oderauf eine Zwischenlösung zu einigen. Eben¬so wird es möglich sein, daß bei einergleitenden Lohnskala die Erhöhung oderSenkung des Lohnes der sozialen Lage

einzelner Lohngruppen angepaßt ward ankann. Bei etwas gutem Willen wird manauch hier den Schlüssel zu einer gerech¬ten Anpassung suchen. Es ist absolut nichtunbedingt notwendig, daß man sich sehrlange über die Zusammensetzung der ty¬pischen Indexfamilie streitet. Vollkommenunberührt bleibt in diesem Zusammen¬hang die Leistungszulage. Auch der In¬dexlohn muß sich dem Gesamtlohn, alsoauch der bezahlten Leistungszulage, an-pass&n. Nur der Bruttolohn kann dieGrundlage für eine eventuelle Aufstok-kung bringen. Es wird darauf hingewie¬
sen, daß wir beim Indexlohn immer injVerzug bleiben würden, weil er immer erstam 12. oder 1. des kommenden Monatsrealisiert würde. Demgegenüber wird beiSenkung der Indexzahlen der Verzug nachder anderen Seite hin wirken.
Die Voraussetzung für diese JModerni^sierung der Lohnbildung muß jedoch un¬bedingt eine gerechte Anpassung desLohnes an dien heutigen Index sein. Ohnedie Beseitigung der jetzigen Spannungzwischen Löhnen und Preisen würden wirjede Möglichkeit einer Besserstellungselbst illusorisch machen.“

Die hier angeführten Zuschriften wieauch die immer wiederkehrenden Aeuße-rungen und Diskussionsreden in fast allenGewerkschaftsversammlungen beweisen,
daß die erdrückende Mehrzahl der Arbeit¬
nehmer mit den heutigen Verhältnissen
aui dem Gebiete der Lohnfestsetzung un¬zufrieden ist. Aber offensichtlich meinenalle Befürworter der gleitenden Lohnskala,
daß schon mit der Zustimmung zu diesemPrinzip eins entscheidende Besserung ein-treten wird. Hierin wie auch in der Unter¬
schätzung der Schwierigkeiten bei der
Feststellung eines von allen Teilen aner¬kannten Index’ liegt ein großer Fehler.
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Wichtig: Lohnsteuer und ßetriebsmahlzeiten
Die lohnsteuerliche Behandlung von freien oder verbilligten Mahlzeiten

Keine Steuer-Nacherhebungen!
Vor einiger Zeit wurde in einer Betriebs¬ratssitzung mitgeteilt, daß das Finanzamtfür kostenlose bezw. verbilligte Mittag¬

essen die Besteuerung verlange, sogarmitrückwirkender Kraft. Der Geschäftsführer
des Fabrikarbeiterverbandes unterbreitete
die Angelegenheit sofort der Hauptver¬waltung der Einheitsgewerkschaft, die ih¬rerseits sogleich beim Finanzministeriumdringlich vorstellig wurde, um die Benach¬teiligung zu verhüten, zumal dadurch diekostenlosen Essen bezw. Zuschüsse dazudurch die Betriebe generell gefährdet er¬scheinen mußten.
Dem Antrag der Hauptverwaltung wur¬de durch das Finanzministerium entspro¬chen, so daß Überall im Sinne der Be¬legschaften jetzt eine Regelung vorliegt.Die Zuschrift des Finanzministeriums andie Hauptverwaltung lautett

Wie bereits fernmündlich mitgeteilt, ha¬ben die Finanzämter Anweisung erhalten,'die freien oder verbilligten Mahlzeiten,

die gewährten Barzusehiisse sowie die Es¬
senmarken lohnsteuerfrei zu lassen, inso¬
weit ihr Wert je Hauptmahlzeit 100 Fran¬
ken und je Nebcnmahlzeit 50 Franken nicht
übersteigt. Bei Barzuschüssen kommt je¬
doch die Vergünstigung nur in Betracht,
wenn die Zuschüsse nicht dem Arbeitneh¬
mer, sondern unmittelbar an eine Kantine
oder Gaststätte gezahlt werden.
Die getroffene Regelung gilt nicht für

Arbeitnehmer, die im Haushalt beschäftigt
oder in den Haushalt des Arbeitgebers auf¬
genommen sind.

Die Finanzämter sind ferner angewie¬
sen worden, für die rückliegende Zeit
von N a c h e r h e b u n gen Abstand
zu nehmen, insoweit nicht höhere Be¬
träge als die vorstehend genannten steuer¬
frei gelassen worden sind.

Im Auftrag?
gez.s Unterschrift,

In letzter Zeit wurde mehr als sonst
über das Thema Gewerkschaften in der
Politik öffentlich diskutiert. Die Begriffe:
politische Gewerkschaft, gewerkschaftli¬
che Parteipolitik, neutrale Gewerkschaft,
Gewerkschaft und Parlament, Gewerk¬
schaft und Regierung wurden von ver¬
schiedenen Seiten behandelt, Meinungen
darüber verbreitet und Belehrungen er¬teilt. Bei diesen Betrachtungen wurde denGewerkschaften dann schließlich beschei¬
nigt, daß sie das Recht haben, „ihre Auf¬fassungen in den politischen Parteien zur
Geltung zu bringet?':
Eine Diskussion kann einseitig sein.Wir

wollen sie zum Anlaß nehmen, um —
wenn auch diesmal zunächst nur skizzen¬
haft — zu dem Thema $ine Zusammenfas¬
sung von gewerkschaftlicher Warte aus zu
geben.

Zunächst betrachten wir es nicht nur
als ein Recht, sondern als Pflicht, poli¬
tisch zu sein. Selbstverständlich stehen
hierbei Sozial- und Wirtschaftspolitik im
Vordergrund. Aber das kann nicht alles
sein. Nicht deshalb, weil diese umfangrei¬
chen Aufgabengebiete mit dem Lohn- und
Preisproblem, Neuordnung der Wirtschaft,
das Streben nach einem ganz andern
Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Ar¬
beit für die gewerkschaftliche Funktionär¬
arbeit nicht ausreichend seien, sondern
weil die Gesamtstruktur die Gewerkschaf¬
ten zwingt, die Grenzen ihres Aufgaben¬
bereiches anders zu ziehen als ehedem.
Zu den innerpolitischen Aufgaben kom¬
men zahlreiche außenpolitische hinzu: dieBeteiligung an dem Kampf gegen die Re¬stauration, der Kampf gegen den Tota¬litarismus, gegen Hunger und jeglichesMassenelend, der Kampf für Freiheit undwahren Frieden. Auf dem Kampffeld desinternationalen Lebens haben Gewerk¬
schaftler schon seit Jahrzehnten an her¬
vorragender Stelle unter Aufbietung größ¬
ter Opfer gerungen, und die Vergangen¬
heit hat gezeigt, wie notwendig es ist, hier
Wachsamkeit und Kräfte ständig zu erhö¬
hen, sei es im täglichen Kleinkampf wie
bei den großen Entscheidungen. Uebri-
gens hat das Vorgehen gegen aufrechte
Gewerkschaftler in den totalitären Staa¬
ten gezeigt und zeigt es noch heute, wel¬
ches Ausmaß man dem gewerkschaftli¬
chen Einfluß auf die Gesamtstruktur bei-
mißt.

Welche Mittel haben wir heute in un-serm ununterbrochenen Kampf? Zunächstist es die Stärke der Organisation, ihr Ge¬wicht nach Zahlen. Hier läßt sich, um ei¬nen Vergleich mit den politischen Parteien
zu ziehen, behaupten, daß die Zahl dergewerkschaftlich Organisierten die derparteipolitisch Organisierten nicht nurweit, sondern um das Vielfache übersteigt
Die Zahlen verkörpern aber auch einenWillen. Der Wille manifestiert sichmannigfaltig, in vielen Fällen z. B. in Re¬solutionen. Aber Gewerkschaften könnenund wollen sich nicht mit Resolutionen
begnügen. Sie sind durch den Willen ihrerMitglieder kompetent und verpflichtet, im
gegebenen Fall für die Gewerkschaft die
Konsequenzen zu ziehen.

Zur politischen Gewerkschaftsarbeit ge¬hört in hervorragendem Maße auch die
Jugendarbeit. Die Einheitsgewerkschaft
hat für die vielseitigen Aufgaben auf die¬
sem Gebiet bedeutende Aufwendungen

gemacht, d^e sich auch gelohnt haben.
Weitere Anstrengungen werden nicht ge¬
scheut.
Die Aufklärung, die Information, die die

sich wechselnde Lage und neuen Ge -
sichtspunkte jeweils zum Gegenstand hat,
ist ein wichtiger Bestandteil unserer po¬
litischen Arbeit. Wir sind keineswegs da¬
zu übergegangen, das Verständnis für die
Zugehörigkeit zu Parteien schlechthin zu
schwächen, sondern im Gegenteil. Wir
leisten aber keiner bestimmten Partei an
sich einen Vorschub, sondern jedes Mit¬
glied ist Wsemer Entscheidung völlig bei.
Aber der Gewerkschaftler hat Anspruch
darauf, darüber unterrichtet zu werden,
wo die Quertreiber oder gar Saboteure
gewerkschaftlicher Zielrichtung sitzen und
andererseits wo die fortschrittlichen und
sozial denkenden und handelnden Parla¬
mentsvertreter sich betätigen.
Vor kurzem befaßte sich der Bayrische

Landtag mit der Wahlordnung zum Be-
triebsrätegesetz. Dabei versuchten, wie
die „Welt der Arbeit“ mitteilt, Abgeord¬
nete der Bayempartei, des BHE, der CSU,
der Deutschen Gemeinschaft und der FDP
durch einen Abänderungsantrag einen
Satz aus der Wahlordnung zu streichen,
der besagt: „In Betrieben, in denen noch
kein Betriebsrat besteht, kann auch eine
der für den Betrieb tariflich zuständigen
Gewerkschaften oder eine Beamtenorga¬
nisation eine Wahl in die Wege leiten, die
vom ältesten anwesenden oder von einem
aus der Mitte der Betriebsversammlung
mit einfacher Stimmenmehrbeit gewahren
Arbeitnehmer geleitet wird. Die Absicht
der offensichtlich gewerkschaftsiemdh-
chen Abgeordneten scheitarte. In nament¬
licher Abstimmung wurde der von den Ge-
werkschaftsgegnem gestellte Antrag mit 89
gegen 75 Stimmen, bei 10 Enthaltungen,
abgelehnt. Nun wurden — und das gehört
zur Gewerkschaftspolitik — die Namen
der gewerkschaftsfeindlichen Abgeordne¬
ten von derGewerkschaftspresss bekannt¬
gegeben.

Den Mitgliedern der Einheitsgewerk¬
schaft. die die Versammlungen besuchen
und sonst intensiv Anteil am Gewerk¬
schaftsleben nehmen, sind auch ähnliche
Beispiele hier bekannt. Es wird hierbei in
Zukunft noch mehr Klarheit geschaffen
werden. Es wird dabei noch genauer fest¬
zustellen sein, wer für die Interessen der
Arbeitnehmerschaft das_ rechte Verständ¬
nis und den rechten Instinkt hat.
Alles in allem, so sollte man annehmen,

müßte eine fortschrittliche Regierung auf
die politische Mitarbeit aller demokrati¬
schen Kräfte besonderen Wert legen, und
sie müßte diese Kräfte um so höher ein¬
schätzen, je stärker sie sind, aber auch
vom moralischen Gesichtspunkt im Hin¬
blick auf das gewaltige mühevolle Wie¬
deraufbauwerk, das die Arbeitnehmer¬
schaft in den. letzten Jahren unter beson¬
derem Einsatz vollbracht hat.
Aber so oder anders hat die Gewerk¬

schaft die Verpflichtung, die erwähnten
Aufgaben, die zu ihrem Programm gehö¬
ren, mit Tatkraft zu verfolgen — immer
unter steter Beobachtung der Haltung des
Parlaments und der Regierung. -A-

Wegen der Epidemie und der diesbezügl.
Vorschriften wird gebeten, die Sprechstunden
der Rechtsabteilung nur in dringenden Fällen
in Anspruch zu nehmen; im übrigen werden
schriftliche Anfragen solort beantwortet.


